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Bekanntmachungen zur Landtags- und 
Bezirkswahl in Bayern am 08.10.2023
Sämtliche Bekanntmachungen zur Landtags- und Bezirkswahl 
in Bayern am 08.10.2023 werden von der Gemeindeverwaltung 
in ortsüblicher Weise durch Aushang an den bekannten Aus-
hangkästen bekanntgemacht.

Um besondere Beachtung anlässlich der Landtags- und 
Bezirkswahl wird gebeten.

Ihre Gemeindeverwaltung.

Wahlbekanntmachung

zur Landtagswahl und zur Bezirkswahl 
 am 08. Oktober 2023
siehe Seite 2 / 3

Freiwilliger Wehrdienst
Übermittlung von Daten an das Bundesamt für Wehrverwaltung

Zum 1. Juli 2011 ist die allgemeine Wehrpflicht, soweit kein 
Spannungs- oder Verteidigungsfall vorliegt, ausgesetzt und 
in einen freiwilligen Wehrdienst übergeleitet worden. Frauen 
und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, 
können sich nach § 54 des Wehrpflichtgesetzes verpflichten, 
freiwillig Wehrdienst zu leisten. Damit das Bundesamt für Wehr-
verwaltung die Möglichkeit hat, über den freiwilligen Wehr-
dienst zu informieren, übermittelt die Meldebehörde jährlich 
zum 31. März folgende Daten von Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden, an 
das Bundesamt für Wehrverwaltung:

Familienname, Vornamen und gegenwärtige Anschrift

Betroffene haben das Recht, der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch ist an keine Voraussetzung 
gebunden und braucht nicht begründet zu werden. Er kann bei 
der Meldebehörde der VG Dentlein am Forst eingelegt werden.

Falls der Datenübermittlung nicht widersprochen wurde, 
werden die genannten Daten weitergegeben.

VG Dentlein am Forst, den 27.09.2023

Redaktionsschluss
Das nächste Amts- und Mitteilungsblatt erscheint am 

25.10.2023 Anzeigenschluss ist der 20.10.2023

Öffnungszeiten der Gemeinde Burk:
Montag  ........................................................... 16.00 - 18.00 Uhr
Dienstag keine Amtsstunden
Mittwoch  ........................................................... 9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag  ....................................................... 9.00 - 12.00 Uhr
Freitag geschlossen
DAS RATHAUS IST AM 02. OKTOBER 2023 geschlossen!
Termine mit dem Bürgermeister nach Vereinbarung tags-
über und abends möglich!

Telefon- und Fax. Nr.
Telefon und Fax der Gemeindeverwaltung  ....... 09822/9989900
Fax:  .................................................................... 09822/9989909
Bauhof Gemeinde Burk  ....  09822/9989905 oder 0160/1527747
Mail -Adresse:  ...............................  rathaus@gemeinde-burk.de
E- Mail-Adresse für Amtsblatt: lydia.hummel@vg-dentlein.de

Verwaltungsgemeinschaft Dentlein am Forst
Tel. 09855/9799-0 Fax 09855/979940

Öffnungszeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Dentlein:
Montag bis Freitag  ................................  08.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch  ................................................  14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag  ............................................  14.00 bis 18.00 Uhr

Notariat in 91717 Wassertrüdingen
Dr. Heike Stiebitz und Dr. Christian Vedder
info@notare-gunzenhausen.de
Tel. 09831/ 2578 oder 09832/9091
Fax 09832/449
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 Wahlvordruck G5 
 

Gemeinde 

Burk 
Verwaltungsgemeinschaft 

Dentlein a.Forst 
Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

WAHLBEKANNTMACHUNG 

zur Landtagswahl und zur Bezirkswahl  
am 08. Oktober 2023 

 
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

 
2. Die Gemeinde1 
 

 bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum befindet sich in 
 
 Sporthalle SV Pfeil Burk, Meierndorfer Str. 4, 91596 Burk  

 
 Der Wahlraum ist   barrierefrei  nicht barrierefrei. 
 
 Zahl 

 ist in folgende ______ Stimmbezirke eingeteilt. 
 

Stimmbezirk / Sonderstimmbezirk Wahlraum 

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift barrierefrei 
ja / nein 

    

 
 Zahl 

 ist in ______ allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten in der Zeit vom ____________________________ 
bis ____________________________ übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem die Stimmberechtigten abzustimmen haben. 

 
 Zahl 

 ist in ______ Sonderstimmbezirk(e) eingeteilt, und zwar: 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 (Bezeichnung und genaue Anschrift der Sonderstimmbezirke, barrierefrei ja/nein) 

 
3.  Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses  

      um 18.00 Uhr in 
 
 Rathaus Burk, Sitzungssaal, Am Kirchplatz 4, 91596 Burk 

 
zusammen. 
 

4. Stimmberechtigte Personen können nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks abstimmen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Die Stimmberechtigten haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass zu den Abstimmungen mitzubringen. 
 
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei Stimmen für die Landtagswahl sowie zwei Stimmen für die Bezirkswahl. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die der Wählerin/dem Wähler bei Betreten des Wahlraums ausgehändigt 
werden.  
 
Im Einzelnen erhält die Wählerin/der Wähler folgende Stimmzettel: 
 

 
1 Nichtzutreffende Teile können entfallen. 
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- einen kleinen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder eines Stimmkreisabgeordneten 
(Erststimme), 
- einen großen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder eines Wahlkreisabgeordneten 

(Zweitstimme), 
- einen kleinen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im 

Stimmkreis (Erststimme), 
- einen großen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im 

Wahlkreis (Zweitstimme). 
 

Auf jedem Stimmzettel darf nur eine Stimme abgegeben werden. 
 

Die Wählerin/Der Wähler kennzeichnet durch je ein Kreuz oder auf andere Weise in dem hierfür vorgesehenen Kreis 
auf dem Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern, welcher Stimmkreisbewerberin/welchem Stimmkreisbewerber, 
und auf dem Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern, welcher Wahlkreisbewerberin/welchem Wahlkreisbewerber 
er/sie seine/ihre Stimme geben will. 
 
Die Stimmzettel müssen von der Wählerin/vom Wähler in einer Wahlkabine bzw. hinter einer Sichtschutzvorrichtung 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und mehrfach so gefaltet werden, dass die 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. 
 

6. Stimmberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an den Abstimmungen 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des auf dem Wahlschein bezeichneten Stimmkreises 

oder 
b) durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl abstimmen will, erhält von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) auf Antrag mit dem 
Wahlschein folgende Unterlagen: 
 
- je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau), 
- je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau), 
- einen weißen Stimmzettelumschlag für die Landtagswahl, 
- einen blauen Stimmzettelumschlag für die Bezirkswahl, 
- einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und 
die verschlossenen Stimmzettelumschläge (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Briefwahl auszuüben haben, ergeben sich aus dem 
Merkblatt für die Briefwahl. 
 

7. Stimmberechtigte können ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt oder sonst 
ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3, § 108d des Strafgesetzbuchs). 

 
 
 
 
 
Burk, den 11.09.2023 

 
i.A. Daniel Offenhäußer 
 Ordnungsamt  
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Friedhof Burk - Urnengräber
Wir weisen aus gegebenem Anlass darauf hin, dass es nicht 
gestattet ist, Gestecke, Gebinde o.ä. auf den Baumgräbern 
abzulegen. Bei den Baumgräbern handelt es sich um pflege-
freie Gräber ohne Bepflanzung oder Grabschmuck. Aus-
genommen ausschließlich der bei der Beisetzung nieder-
gelegte Blumenschmuck.

An alle Haus- und Grundstückbesitzer
Freischneiden von öffentlichen Verkehrsflächen
„Hecken, Sträucher und Bäume rechtszeitig 
zurückschneiden“
Verkehrssicherungspflicht bei Anpflanzungen gem. Bay. 
Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) und Straßenverkehrs-
ordnung (StVO)
Hecken, Sträucher und Bäume wachsen im Laufe des 
Jahres stark, deshalb sollten sie frühzeitig zurück-
geschnitten werden. Warum? Seitlich wuchernde Hecken 
und überhängende Zweige und Äste an Geh- und Rad-
wegen sowie Fahrbahnen können Fußgänger, Radfahrer 
und Fahrzeuge gefährden. Ebenso verhindert Überwuchs 
im Einmündungs- und Kreuzungsbereich oft die Sicht auf 
den Verkehr und führt vielfach zu Unfällen. Dies muss nicht 
sein, daher informieren wir hiermit alle Haus- und Grund-
stücksbesitzer über ihre „Verkehrssicherungspflicht bei 
Anpflanzungen“ an öffentlichen Straßen und Wegen.
Rein vorsorglich sei diesbezüglich auch eine evtl. Schadens-
haftung bei Unfällen durch verkehrsbehindernden Bewuchs 
erwähnt.
Die Verpflichtung, o. g. Anpflanzungen bis auf die Grundstücks-
grenze zurückzuschneiden, ist im Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetz (BayStrWG), Art. 29 Abs. 2 geregelt. Demnach 
sind Anpflanzungen aller Art, soweit sie die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen können, verboten.
Der Überhang von Anpflanzungen stellt überdies auch eine 
Verkehrsgefährdung gem. Straßenverkehrsordnung (StVO) 
dar. So ist es nach § 32 Abs. 1 StVO verboten, die Straße zu 
beschmutzen oder zu benetzen oder Gegenstände auf Straßen 
zu bringen oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch der Ver-
kehr gefährdet oder erschwert werden kann. Wer für solche 
verkehrswidrigen Zustände verantwortlich ist, hat diese unver-
züglich zu beseitigen.

In diesem Zusammenhang wollen wir Sie auch über das 
freizuhaltende sog. „Lichtraumprofil“ über Geh- und Rad-
wegen sowie Fahrbahnen informieren:
Als „Lichtraumprofil“ wird eine definierte Umgrenzungs-
linie bezeichnet, die meist für die senkrechte Querebene 
eines Fahrweges bestimmt wird. Aus Gründen der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs muss das Lichtraumprofil der 
öffentlichen Verkehrsflächen frei und sauber gehalten werden.

Zusammenfassung der Verkehrssicherungspflicht bei 
Anpflanzungen:
a) Über die Fahrbahn ragende Äste und Zweige von Baum-
kronen oder Sträuchern sind so zurückzuschneiden, dass der 
Luftraum über der Straße mit einer lichten Höhe von 4,50 Meter 
über der Fahrbahn und den Straßenbanketten freigehalten wird. 
Dies stellt eine Durchfahrtshöhe für LKWs bzw. auch Rettungs-
fahrzeugen von 4,50 Meter sicher.

Gemeinderatssitzung:
Die nächste Sitzung findet am 11.10.2023 um 18.00 Uhr im Rat-
haus statt.

Funkalamierung der Feuerwehr
Die monatliche Funkalarmierung der FFW findet am 
21.10.2023 statt.

Bauschuttannahme der Firma Graßmüller
Die Bauschuttannahme der Firma Graßmüller, Tel. 09855 / 
97000:
Mittwoch  ................................................  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und  ......................................................  13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag  ................................................  8:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Wertstoffhof Öffnungszeiten
Jeden Samstag in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet.

Deckel für die Bioabfall-Behälter
Falls Deckel der Abfalleimer benötigt werden, sind diese an 
Samstagen in den Wertstoffhöfen erhältlich.
Kennen Sie schon die Abfall-APP des Landkreises Ansbach?

Scannen Sie das nebenstehende Bild mit 
einer geeigneten QR-Scan-App auf Ihrem 
Smartphone und schon können Sie die App 
installieren und nutzen.

Abfuhrpläne 2023
Restabfalltonne Sa, 07. Okt 2023
Gelber Sack Di, 10. Okt 2023
Biotonne Do, 12. Okt 2023
Papiertonne Fr, 13. Okt 2023
Restabfalltonne Fr, 20. Okt 2023
Biotonne Do, 26. Okt 2023
Mobile Problemabfall-
sammlung

Sa, 28. Okt 2023, 12:30-13:15, Park-
platz am Sportplatz

Rentenbeantragung (KEINE BERATUNG)
Ab sofort können die Bürger wieder die Renten im Rathaus 
Dentlein beantragen.
Ihr Ansprechpartner ist Herr Rampe, Tel. 09855/979916 oder 
matthias.rampe@vg-dentlein.de

Badeweiher Burk
Die bakteriologische Untersuchung ergab keine Beanstandungen.

Der Markt Dentlein a. Forst sucht ab sofort

Raumpfleger (m/w/d) auf 
Teilzeitbasis

sowie

Raumpfleger (m/w/d) auf Minijobbasis
Die Bezahlung erfolgt nach dem Tarifvertrag des TVöD.
Bei Interesse freuen wir uns schon jetzt auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung:
Markt Dentlein a. Forst, Personalabteilung, Rathausplatz 
1, 91599 Dentlein am Forst
Oder online: buergermeister@dentlein.de
Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Rufnummer 
09855/9799-19 oder unter 09855/9799-30.
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Die Bäume und mehrstämmigen Großsträucher treiben nach 
dem etwas radikal anmutenden Pflegedurchgang im Frühling 
wieder aus. Der Rückschnitt dient dazu, die Hecken zu ver-
jüngen und dadurch ihre vielfältigen ökologischen und land-
wirtschaftlichen Funktionen zu erhalten. Durch den frischen 
Austrieb bildet sich wieder ein dichtes Gewirr aus Ästen und 
Zweigen, das beispielsweise Vögeln genügend Schutz für ihre 
Nester oder anderen Tieren Unterschlupf bietet.
Außerdem soll mit den Pflegemaßnahmen die Altersstruktur der 
Gehölzbestände verbessert werden: Viele Hecken bestehen 
nämlich aus annähernd gleich alten Gehölzen. Eine möglichst 
vielfältige Altersstruktur ist aber ökologisch von Vorteil. In den 
nächsten Jahren werden diese Entnahmen fortgesetzt und evtl. 
einzelne Gehölzabschnitte ergänzend „auf den Stock gesetzt“. 
Mit diesen Schnittmaßnahmen sollen mittelfristig Gehölzpartien 
mit einem gestaffelten Altersaufbau entstehen.
Nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz sind Hecken 
geschützt, das heißt sie dürfen nicht ohne besondere 
Genehmigung entfernt werden. Ein Pflegeschnitt ist im Zeit-
raum zwischen Oktober und Ende Februar, also außerhalb 
der Vogelbrutzeit erlaubt. Das Schnittgut aus den Pflegemaß-
nahmen wird gehäckselt und als Brennmaterial verwendet. Die 
Heckenpflegemaßnahmen des Landschaftspflegeverbands 
sind mit der Naturschutzbehörde fachlich abgestimmt.

Einrichtung eines tierärztlichen 
Notdienstes für die Wochenenden
www.tierarztnotdienst-mittelfranken.de

Katastrophenschutzübung
Um die Zusammenarbeit von Einsatzkräften und Behörden 
für den Ernstfall zu üben, führt das Landratsamt Ansbach 
am Samstag, 28. Oktober 2023, eine Katastrophenschutz-
übung durch. Da zahlreiche Fahrzeuge von Freiwilligen Feuer-
wehren, Bayerischem Roten Kreuz und Technischem Hilfs-
werk in Kolonnen unterwegs sein werden, kann es von 8.00 
bis 14.00 Uhr auf einigen Straßen im Landkreis Ansbach zu 
Behinderungen kommen. Die Schwerpunkte der Übung liegen 
in den Bereichen Dinkelsbühl und Neuendettelsau.
Trotz zahlreicher an der Übung teilnehmender Feuerwehren 
ist gewährleistet, dass Echteinsätze während der Übung 
bewältigt werden können. Das Landratsamt Ansbach bittet die 
Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

Rote Zusatzrestabfallsäcke nur noch im 
Jahr 2023 gültig
Für den Gebührenzeitraum 2024 - 2027 werden die Abfall-
gebühren neu kalkuliert. Die genauen Gebühren werden zu 
gegebener Zeit bekannt gegeben. Aufgrund gestiegener Ent-
sorgungskosten und der allgemeinen Preisentwicklung werden 
sich die Abfallgebühren jedoch voraussichtlich erhöhen.
Für den neuen Gebührenzeitraum wird es zudem neue Zusatz-
restabfallsäcke geben, diesmal in der Farbe Weiß/transparent.
Bitte beachten Sie, dass ab dem neuen Jahr (01.01.2024) die 
alten, aber bisher noch akzeptierten rot/transparenten Säcke 
nicht mehr gültig sind. Falls sie noch im Besitz rot/trans-
parenter Säcke sein, sollten sie noch heuer verbraucht werden.
Die gerade aktuellen blau/transparenten Säcke werden ab dem 
01.01.2024 weiterhin von der Müllabfuhr mitgenommen, wenn 

b) Über Geh- und Radwegen sind Hecken, Sträucher und 
Bäume mit einer lichten Höhe von 2,50 Meter über den Wegen 
auszuschneiden.
c) Gleichsam sind Bäume auf ihren Zustand, insbesondere auf 
Standsicherheit, zu untersuchen und dürres Geäst bzw. dürre 
Bäume ganz zu entfernen.
d) Bei Fahrbahnen ist ein seitlicher Sicherheitsraum von 
mindestens 0,75 Meter einzuhalten. Sofern ein Bordstein vor-
handen ist, kann der Sicherheitsabstand vom Fahrbahnrand 
auf 0,50 Meter reduziert werden. Bei Radwegen beträgt der 
seitliche Sicherheitsabstand 0,25 Meter. Schneiden Sie deshalb 
alle seitlichen Bepflanzungen an Geh- und Radwegen sowie 
Straßen bis zu ihrer Grundstücksgrenze zurück. Vor allem bei 
Hecken sind regelmäßige und ausreichende Rückschnittmaß-
nahmen unerlässlich, um die Anpflanzung über Jahre hinweg 
auf Grundstücksgrenze zu halten und somit einen späteren 
Schnitt in den Bestand der Hecke zu vermeiden.
e) An Straßeneinmündungen und –kreuzungen müssen 
Anpflanzungen aller Art gem. BayStrWG stets so nieder 
gehalten werden, dass sie nicht die „Sicherheit und Leichtig-
keit des Verkehrs“ beeinträchtigen. Um eine ausreichende 
Übersicht im „Sichtdreieck“ für die Verkehrsteilnehmer zu 
gewährleisten, gilt daher: Gibt es für ihr Grundstück keinen 
Bebauungsplan, der ein individuelles Sichtdreieck vorgibt, 
sollte die Bepflanzung an der Grundstücksobergrenze – im 
Bereich von Straßeneinmündungen und Straßenkreuzungen – 
auf maximal 0,80 Meter Höhe zurückgeschnitten werden.
f) Außerdem ist sorgfältig darauf zu achten, dass Verkehrs-
zeichen, Verkehrsspiegel und Straßenleuchten nicht durch 
Anpflanzungen verdeckt werden. Die Anpflanzungen sind
so zurückzuschneiden, dass die Verkehrszeichen von den 
Verkehrsteilnehmern ständig rechtszeitig ohne Sehbeein-
trächtigung wahrgenommen werden können.
g) Beachten Sie schon vor dem Anpflanzen, welches Ausmaß 
Sträucher, Bäume und Hecken im Laufe der Zeit annehmen 
können. Halten Sie ausreichend Abstand zur Grundstücks-
grenze und entscheiden Sie sich für schwach wachsende 
Pflanzen.
h) Denken Sie auch an die Sichtbarkeit Ihrer Hausnummer. 
Das Hausnummern-Schild muss von der Straße aus deut-
lich sichtbar sein. Die Sichtbarkeit darf nicht durch Bäume, 
Sträucher, Vorbauten, Schilder oder Schutzdächer usw. 
behindert werden. Etwaige Behinderungen (z. B. durch 
rankende Pflanzen) hat der Eigentümer auf eigene Kosten zu 
beseitigen. Vor allem: Im Ernstfall kann dies für Rettungsfahr-
zeuge, Feuerwehr oder Polizei wichtig sein und Ihnen im Notfall 
wertvolle Zeit retten.
i) Vom Verbot des Naturschutzgesetzes, in der Zeit vom 1. 
März bis 30. September das Schneiden von Gehölzen zu unter-
lassen, sind die Eigentümer in diesem Falle befreit, weil es sich 
um eine aus Gründen der Verkehrssicherheit dringend not-
wendige Maßnahme handelt.

Gemeinde und Landschaftspflegeverband 
lassen baumreiche Gehölzbestände/Hecken 
pflegen
Bis Ende Februar werden nach Einweisungen durch den 
Landschaftspflegeverband Mittelfranken im Gemeindegebiet 
Burk etliche Hecken einer fachgerechten Pflege unterzogen. 
Diese Maßnahmen dienen dem Naturschutz, der dauerhaften 
Erhaltung und der ökologischen Verbesserung der Hecken.
Nach den fachlichen Vorgaben des Landschaftspflegever-
bands Mittelfranken sind Landwirte in den nächsten Monaten 
damit beschäftigt, ausgewählte/markierte Bäume in den 
Hecken zu entnehmen, das heißt mit der Motorsäge boden-
nah abzuschneiden. Ohne eine Reduzierung der deutlich zu 
hohen Baumanteile werden sich die Gehölzbestände/Hecken 
zu baumdominierten und waldartigen Beständen entwickeln. 
Damit sind die Funktionen der Hecken als Lebensraum für 
Vögel und Kleinsäuger nicht mehr optimal erfüllt. Vielfach 
stehen die Heckengehölze unter dem dichten Schirm der 
Laubbäume und sind so in der Entwicklung eingeschränkt. Mit 
der Entnahme einzelner Bäume werden die Belichtungsverhält-
nisse für die Heckensträucher wieder verbessert.
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Führerscheine, die 01.01.1999 ausgestellt 
worden sind:

Ausstellungsjahr des 
Führerscheins

Umtauschfrist – bis zu diesem 
Tag umtauschen

1999 bis 2001 19.01.2026
2002 bis 2004 19.01.2027
2005 bis 2007 19.01.2028
2008 19.01.2029
2009 19.01.2030
2010 19.01.2031
2011 19.01.2032
2012 bis 18.01.2013 19.01.2033
ab 19.01.2013 Ausstellungsdatum plus 15 Jahre

Wo muss ich meinen Führerschein umtauschen?
Der alte Führerschein, ob in Papierform oder in Checkkarten-
Form, wird bei der zuständigen Führerscheinstelle (Zulassungs-
behörde) oder beim Einwohnermeldeamt umgetauscht. Hierzu 
muss ein Antrag ausgefüllt und unterschrieben werden.

Welche Unterlagen benötige ich, um meinen Führerschein 
umzutauschen?
• gültiger Personalausweis / vorläufiger Personalausweis oder
• gültiger Reisepass mit aktueller Meldebescheinigung (max. 

3 Monate alt) oder
• gültiger ausländischer Pass mit aktueller Melde-

bescheinigung (max. 3 Monate alt) oder Aufenthaltstitel
• alter Führerschein
• biometrisches Lichtbild in der Größe 35 x 45 mm, das den 

aktuellen Bestimmungen der Passverordnung entspricht

Belehrung gemäß §§ 42/43 
Infektionsschutzgesetz
Für alle Personen, die gewerbsmäßig Lebensmittel herstellen, 
diese behandeln oder in Verkehr bringen bietet das Landrats-
amt Ansbach, Gesundheitsamt Dinkelsbühl, Belehrungen 
nach dem Infektionsschutzgesetz an.
Nächster Termin: Dienstag, 17.10.2023, 10:00 Uhr, Gesund-
heitsamt Dinkelsbühl, Luitpoldstr. 5

Die Gebühr für die Informationsveranstaltung beträgt 14,--€. 
Weitere Informationen und Anmeldung unter
Telefon: 09851/3051

Herzliche Einladung zur Veranstaltungsreihe 
„Vom Baby bis zum Teenager“
Die Mitarbeiterinnen der Staatlich anerkannten Beratungs-
stelle für Schwangerschaftsfragen beim Landratsamt Ansbach, 
Gesundheitsamt Dinkelsbühl bieten eine Reihe von Abendver-
anstaltungen für Eltern, Großeltern und Erzieher an.

• 10.10.2023: Sexuelle Orientierung und geschlechtliche 
Vielfalt

• 17.10.2023: Verhalten bei Kindernotfällen
• 24.10.2023: Schulstress und Prüfungsängste ver-

meiden – Was können Eltern tun?
• 07.11.2023: Jugendliche und soziale Medien – Wege in 

die Einsamkeit!?
• 14.11.2023: Vater sein – aber richtig!?
• 21.11.2023: Essen lernen – kein Problem!
• 28.11.2023: Familie und Beruf – wie beides gut gelingen 

kann
• 25.10.2023: Prinzessin, Feuerwehrmann, Topmodel und 

lustige Loser – Medienheld*Innen als Vorbilder unserer 
Kinder!?

Weitere Informationen zur Veranstaltung unter www.gemeinde-
burk.de/leben-wohnen/gesundheit/baby-und-kind

diese mit einer zusätzlichen Gebührenmarke beklebt sind. 
Diese können Sie in Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung 
erwerben.
Da die zukünftige Gebührenhöhe derzeit noch nicht feststeht, 
kann auch noch kein Preis für die neuen weiß/transparenten 
Zusatzrestabfallsäcke bekanntgegeben werden. Auch der 
Preis für die zusätzlichen Gebührenmarken für die blau/trans-
parenten Säcke ist noch nicht bekannt.
Soweit die neuen Gebührenhöhen feststehen werden sie auf 
unserer Internetseite unter www.landkreis-ansbach.de ver-
öffentlicht.

LAG Region Hesselberg

Der Lostopf entscheidet
LAG Region Hesselberg macht sich für regionale Vereine 
stark
Um die neue Förderperiode einzuläuten und auf die eigene 
Arbeit im Bereich ländlicher Entwicklung hinzuweisen, ver-
anstaltete die Lokale Aktionsgruppe Region Hesselberg e.V. 
(LAG) mit Unterstützung der VR Bank im südlichen Franken eG 
diesen Sommer eine Aktion für die örtlichen Vereine. Unter zahl-
reichen Einsendungen wurden nun insgesamt 26 Vereine – der 
Region Hesselberg gehören 26 Kommunen an - aus einem Los-
topf gezogen, die sich jeweils 100 Euro Unterstützung für ihre 
Arbeit freuen können. Diese werden für ganz unterschiedliche 
Bedarfe als (Teil-) Finanzierung herangezogen: Spielteppiche, 
Musik- und Lautsprechanlagen, Veranstaltungen, Jugend-
arbeit, Tennisabziehmatten, Kleidung für Festtage, Noten-
material usw. „Wir freuen uns einen kleinen Beitrag zu unserer 
vielfältigen Vereinswelt beisteuern zu können“, so die erste Vor-
sitzende der LAG Marleen Gagsteiger. Für die Umsetzung von 
größeren Projekten steht den Vereinen und ebenfalls privaten 
oder öffentlichen Einrichtungen und Kommunen in Zukunft das 
europäische LEADER-Förderprogramm zur Verfügung. Hier 
ist eine Förderung von Maßnahmen von 40 % bis zu 60 % der 
Nettokosten in unterschiedlichen innovativen Bereichen mög-
lich. Mehr Informationen zu LEADER allgemein finden Sie unter 
www.stmelf.bayern.de/leader. Bei Fragen zur Fördermöglich-
keit in der Region Hesselberg wenden Sie sich an unsere 
Geschäftsstelle in Unterschwaningen oder informieren Sie sich 
auf unserer Webseite www.lag-hesselberg.de.

Gesundheitsamt Dinkelsbühl
Das Gesundheitsamt Dinkelsbühl bietet regelmäßig Kurse mit 
Ernährungs- und Erziehungstipps. Die Termine erfahren Sie 
auf der Internetseite der Gemeinde Burk oder unter den unten 
angegebenen Kontaktdaten.
Anmeldung erforderlich: Tel.: 09851/3052 in der Zeit von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@land-
ratsamt-ansbach.de

Führerscheine Umstellungsfristen
Mit der am 11.03.2019 in Kraft getretenen Dreizehnten Ver-
ordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung 
wurden entsprechende Umtauschfristen in Anlage 8e zur 
Fahrerlaubnisverordnung festgesetzt.
Wir möchten Sie nachfolgend über die geltenden 
Umtauschfristen informieren:

Führerscheine, die bis 31.12.1998 ausgestellt 
worden sind:

Geburtsjahr des Führer-
scheininhabers

Umtauschfrist – bis zu diesem 
Tag umtauschen

vor 1953 19.01.2033
1953 bis 1958 19.01 2022
1959 bis 1964 19.01.2023
1965 bis 1970 19.01.2024
1971 und später 19.01.2025
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Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
Kurzfilme erklären Beitragsberechnung der LBG
Mit zwei kurzen Filmen erklärt die Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) die 
Beitragsberechnung der Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft (LBG).
Jährlich versendet die LBG rund 1,4 Millionen Beitrags-
bescheide an ihre versicherten Unternehmerinnen und Unter-
nehmer. Anhand eines fiktiven Beispiels geben die Filme einen 
Überblick über das Verfahren der Beitragszahlung sowie zur 
Berechnung der Beiträge. Zugleich werden häufig gestellte 
Fragen beantwortet. Damit erweitert die SVLFG ihr digitales 
Beratungsangebot. Vorschläge für weitere Film-Ideen nimmt 
die SVLFG gerne entgegen. Zu finden sind die Filme „Beitrags-
bescheid der LBG – So berechnet sich mein Beitrag“ sowie 
„Beitragsbescheid der LBG: So läuft das Verfahren zur Bei-
tragszahlung“ im Internet unter www.svlfg.de/beitrag-lbg. Dort 
gibt es auch weitere Informationen zum LBG-Beitrag. Link zu 
YouTube: www.youtube.com/@svlfg3082

Veranstaltungsreihe 
„Alles Gute für die Seele“
Um die vielfältigen Aspekte von Einsamkeit in den Fokus 
der öffentlichen Aufmerksamkeit zu lenken, wurde vom 
Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege der 
diesjährige Präventionsschwerpunkt auf die „Gesundheitlichen 
Folgen und Prävention von Einsamkeit“ gelegt. Chronische Ein-
samkeit kann sich sowohl auf die psychische und wie auch 
körperliche Gesundheit auswirken. Mit der Veranstaltungsreihe 
„Alles Gute für die Seele“, die gemeinsam durch das Gesund-
heitsamt für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach mit Kiss 
Ansbach organisiert wird, soll ein größeres Bewusstsein in der 
Bevölkerung für Einsamkeit geschaffen sowie Wege und Hilfs-
angebote aufgezeigt werden. Die Veranstaltungen finden im 
Zeitraum vom 11. Oktober bis 11. November 2023 statt.
Der Flyer zu den Veranstaltungen ist unter folgendem Link zu 
finden:
https://www.landkreis-ansbach.de/Aktuelles/Publikationen 
Gesundheit&Soziales

Außensprechtage 
der Pflegeberatungsstelle 
des Landkreises Ansbach in Feuchtwangen
Die Pflegeberatungsstelle des Landkreises Ansbach führt im 
zweiten Halbjahr 2023 wieder eine kostenlose, individuelle, 
trägerunabhängige Pflegeberatung für Pflegebedürftige und 
deren Angehörigen durch.
Die Sprechtage der Pflegeberatungsstelle finden an den 
folgenden Terminen jeweils zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr 
in der Musterwohnung am Markplatz 12 in Feuchtwangen statt:

Mo. 16.10.2023 – Mo. 20.11.2023
Neben der Abklärung des persönlichen Hilfebedarfs durch 
den Pflegeberater erhalten Sie Beratung über die Leistungen 
der Sozialen Pflegeversicherung, die Finanzierung der Pflege, 
das Bayerische Landespflegegeld sowie der Ausgestaltung 
der Pflege und Betreuung im ambulanten, teilstationären 
oder stationären Bereich. Die Pflegeberatungsstelle ist bei 
Anträgen, wie etwa dem Antrag auf einen Pflegegrad oder dem 
Schwerbehinderten-Antrag, gerne behilflich. Unterstützung 
erfahren Sie auch bei Widersprüchen, um Ihren Leistungsan-
spruch gegenüber der Pflegekasse durchzusetzen. Fragen 
zu Themen wie Kurzzeit-, Tages- oder Verhinderungspflege 
oder zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
Beruf werden im persönlichen Gespräch beantwortet. Neu im 
Angebot sind die Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI, 
welche für Pflegegeldbezieher in regelmäßigen Abständen ver-
pflichtend sind. Auf Wunsch kann eine Wohnraumberatung mit 
Informationen zur Finanzierung und Förderung sowie auch zu 
alle anderen Pflegeberatungsangeboten Vor-Ort bei Ihnen zu 
Hause stattfinden.

Orientierungsmesse 2023

Diebach
Dombühl
Feuchtwangen
Schillingsfürst
Schnelldorf
Schopfloch
Wettringen
Wörnitz

FrankenInter

auf dem Gelände der
Bayerischen BauAkademie

OrientierungsMesse 
Ausbildung & Beruf

Feuchtwangen 
12. Oktober 2023

www.orientierungsmesse.de

BdV: Einladung zum TAG DER HEIMAT 2023
„Krieg und Vertreibung - Geißeln der Menschheit“
Der Bund der Vertriebenen (BdV) lädt am Tag der Deutschen 
Einheit ein zur Konzertveranstaltung „Heimat in Liedern“
Die französische Mezzasopranistin Isabelle Kusari bietet 
eine Auswahl aus den schönsten deutschen Volksliedern aus 
Mittel-, Südost- und Osteuropa. Di, 3. Okt., 11 Uhr, Ansbach, 
Karlshalle, Eintritt 4 €.

Das staatliche Bauamt Ansbach teilt mit:
Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen an 
Bundes-Staats- und Kreisstraßen
Grundsätzlich ist es so, dass bei Bäumen die Verkehrs-
sicherungspflicht beim jeweiligen Grundstücksbesitzer liegt. 
Das bedeutet, dass dieser dafür Sorge tragen muss, dass 
durch seine Bäume keine Gefahren ausgehen. Diese sind bei-
spielsweise durch herabhängende oder abgeknickte Zweige, 
überhängende und abgestorbene Äste oder Baumteile oder 
abgestorbene Bäume gegeben. Um Gefahren zu vermeiden, 
ist es also notwendig, regelmäßig seine Bäume auf Verkehrs-
sicherheit zu prüfen.
Bei regelmäßigen Streckenkontrollen der Bundes- Staats- und 
Kreisstraßen wurde vom staatlichen Bauamt Ansbach fest-
gestellt, dass viele Gemeinde- und Privatwaldbesitzer dieser 
Verpflichtung nicht nachkommen.
Um bei zukünftigen Unwetterereignissen bereits im Vorfeld 
Gefahren abzuwenden, bittet das staatliche Bauamt Ansbach 
alle Waldbesitzer, deren Grundstücke an Straßen angrenzen, 
die Standsicherheit ihrer Bäume zu überprüfen. Abgestorbene 
Bäume sind möglichst rasch zu beseitigen.
Durch Ihre Mithilfe können Unfälle und andere Schäden bereits 
im Vorfeld vermieden werden.
Herzlichen Dank!
Ihr Staatliches Bauamt Ansbach
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Krabbelgruppe Burk

Das sind wir!
Die Krabbelgruppe in Burk. Bestehend seit 1990. Willkommen, 
sind bei uns alle Kinder, die noch nicht zur Krippe oder KiTa 
gehen. Gemeinsam mit einem Elternteil treffen wir uns jeden 
Dienstag von 9.30 bis 11.30 im Gemeindehaus Burk, um 
gemeinsam zu singen, spielen, basteln, uns auszutauschen 
uvm.
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei 
mccormick Burgoberbach für die Spende unserer drei Rutsch-
fahrzeuge, welche oben im Bild zu sehen sind.
Ebenfalls möchten wir ein Danke an die Gemeinde Burk aus-
sprechen, die unseren Abschlussabend finanziell unterstützt 
hat.
Wir freuen uns auch auf euch,
eure Krabbelgruppe!

Oktober 2023
21.10.2023 FFW Meierndorf/Bruck 13:00 Gerätepflege
21.10.2023 FFW Burk 18:00 Übung

VdK Kaffeenachmittag
Am 24.10.2023 um 14.30 Uhr laden wir alle Mitglieder und 
Freunde zu ein paar gemütlichen Stunden ins Gemeindehaus 
Burk ein.

Um eine vorherige Terminvereinbarung wird unter der Tele-
fonnummer 0981/468-5220 gebeten. Unter dieser Telefon-
nummer können auch Terminvereinbarungen für einen Vor-Ort-
Beratungstermin in der eigenen Häuslichkeit getroffen werden, 
um auf die individuelle Pflege- und Wohnsituation bedarfs-
gerecht beraten zu können.

Familien in Balance 
– Was Kinder brauchen und Eltern hilft
(Online) Veranstaltungsreihe Oktober 2023 bis Januar 2024
Eine Veranstaltungsreihe vom Bündnis für Familie im Landkreis 
Ansbach in Kooperation mit
• Kreisjugendring Ansbach,
• Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Ansbach 

e.V.,
• Eltern-, Jugend- und Familienberatungsstelle des Land-

kreises Ansbach und der Stadt Ansbach,
• Evangelisches Bildungswerk im Dekanat Ansbach e.V.
05.10.2023 | 19.30 Uhr| Friedenskirche Gemeindehaus
„Kinder klar und wertschätzend führen“
für päd. Fachkräfte, Eltern und Großeltern
Referentin: Sigrid Strobel (Pädagogin & Fachdozentin Lingva 
Eterna)
Veranstalter: Evangelisches Bildungswerk im Dekanat Ansbach
Anmeldung unter https://www.evangelische-termine.de/d-
6686836

26.10.2023 | 19.00 Uhr | Online
„Geschwister…haben sich zum Streiten gern.“
Referentin: Petra Herold-Scheidler (Sozialpädagogin, Familien-
therapeutin)
Veranstalter: Eltern-, Jugend- und Familienberatungsstelle Ans-
bach
Anmeldung unter www.erziehungsberatung.landkreis-ansbach.
de oder 0981 468-5555

05.12.2023 |19.00 Uhr | Online
„Wenn Essen zum Problem wird…“
Referentin: Christine Dietrich (Sozialpädagogin)
Veranstalter: Gesundheitsamt Ansbach
Anmeldung unter christine.dietrich@landratsamt-ansbach.de 
oder bei Christine Dietrich 0981/468-7112

24.01.2024 | 19.00 Uhr | Online
„Schulstress und Prüfungsängste vermeiden – Was können 
Eltern tun?“
Referentin: Andrea Kaiser (Sozialpädagogin M.A., Spiel-
therapeutin, tiergestützte Therapie, Achtsamkeitstrainerin)
Veranstalter: Eltern-, Jugend- und Familienberatungsstelle Ans-
bach
Anmeldung unter andrea.kaiser@landratsamt-ansbach.de oder 
bei Andrea Kaiser 0981/468-5511

25.01.2023 | 19:30 Uhr | Online
„Sprache auf Augenhöhe“ - Entwicklungsgerechte 
Alltagssprache mit Kindern von 0-6 Jahren
Referentin: Petra Stargardt (Heilpädagogin und Montessori 
Pädagogin)
Veranstalter: Evangelisches Bildungswerk im Dekanat Ansbach
Anmeldung unter https://www.evangelische-termine.de/d-6687345
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Wieseth
Erntedankgaben
können am Samstag, 30.09. von 9 – 10.30 Uhr abgegeben werden.

Gottesdienste:
Erntedank, 1. Oktober
9.30 Uhr Familiengottesdienst, Pfr. Gölkel und Team
Samstag, 7. Oktober
19 Uhr Wohnzimmergottesdienst im Gemeindehaus
18. Sonntag n. Trin., 8. Oktober
9.30 Uhr Silberne Konfirmation, Pfr. Gölkel
19. Sonntag n. Trin., 15. Oktober
9 Uhr Gottesdienst, Pfr. Nagel und Kindergottesdienst
10 Uhr Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern im 

Gemeindehaus
20. Sonntag n. Trin., 22. Oktober
9.30 Uhr „Halbzehn-Spezial“ Gottesdienst, Pfr. Gölkel und 

Team
Anschl. Kirchenkaffee

10.45 Uhr Taufe, Pfr. Gölkel
18.30 Uhr Abendandacht mit Abendmahl in der St. 

Bernhardskapelle Untermosbach, Pfr. Gölkel
21. Sonntag n. Trin. 29. Oktober
10 Uhr Dekanatsweiter Gottesdienst in der Stiftskirche 

Feuchtwangen

Veranstaltungen
Dienstag, 10. Oktober 9 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
Donnerstag, 12. 
Oktober

14.30 Uhr Seniorenkreis „Worauf 
freuen wir uns im Alter“ mit Apothekerin 
Elisabeth Hölbing

Donnerstag, 19. 
Oktober

17 Uhr Familienmitmach-Konzert mit 
Daniel Kallauch in der Sporthalle Burk

Freitag, 20. Oktober 19.30 Uhr T-Stube
Dienstag, 24. Oktober 9 Uhr Eltern-Kind-Gruppe

19 Uhr Bibelstunde in Aichau, Gast-
haus Gromeder

VdK Weinfahrt ins Bullenheimer 
Weinbaugebiet
Am Freitag den 27. Oktober 2023
Abfahrt um 13.00 (Kaufhaus Kochler), unternehmen wir eine 
Erlebnisfahrt zum Genießen und Staunen, in unsere schöne 
Fränkische Heimat.
Bei Kaffee und Kuchen geht‘s gemütlich zu im „Szene Stuebla 
„bei Markt Bergel
Weiter geht‘s nach Bullenheim zur Winzerfamilie Dürr.
Bei fränkischem Vesper, Weinen (4-5er Weinprobe)und uriger 
Gemütlichkeit lassen wir den genussvollen Tag gegen 20.00 
Uhr ausklingen und denken an die Heimfahrt.
Euer VdK Team wünscht frohe Stunden
Anmeldungen bei:
Renate Bandel, oder Günther Schreiber

Termine Oktober 2023 
der Evang.-Luth. KG Burk

Sonntag,1. Oktober Erntedankfest
10.00 Uhr Gottesdienst mit Diakonin Katja Bauerund 

dem Posaunenchor
Samstag, 7. Oktober
10.00 –  
11.30 Uhr

Altpapiersammlung

Sonntag, 8. Oktober – 18. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Tom Feigl und Lisa 

Beck am E-Piano
gleichzeitig Kindergottesdienst im Hort

vom 9. bis 15. Oktober
Herbstsammlung der Diakonie„für die offene 
Behindertenarbeit“

Dienstag, 10. Oktober
9.30 –  
11.30 Uhr

Krabbelgruppe im GH

Sonntag, 15. Oktober 19. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Burkhardt
Dienstag, 18. Oktober
9.30 –  
11.30 Uhr

Krabbelgruppe im GH

Sonntag, 22. Oktober – 20. So. nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst mit Lektor Rüdiger Ballbach und 

Bandgleichzeitig Kindergottesdienst im Hort
Dienstag, 24. Oktober
9.30 –  
11.30 Uhr

Krabbelgruppe im GH

Donnerstag, 26.Oktober
19.00 Uhr KV-Sitzung im GH
Sonntag, 29. Oktober – 21. So. nach Trinitatis Ende der 
Sommerzeit!
10.00 Uhr Gottesdienst mit..... (noch nicht bekannt)
Montag, 31. Oktober Reformationstag

„Church Night“

Altpapiersammlung  
der ev. Kirchengemeinde Burk
Der nächsten Sammeltermin ist am Samstag, den 07.10.2023 
von 10.00 bis 11.30 Uhr an der Gewerbehalle Bechtloff in der 
Baumgartenstraße, ca. 200 m neben dem Wertstoffhof.
Es können Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte und Telefon-
bücher abgegeben werden. Dieses Altpapier bitte gebündelt 
oder in Kartons abgeben.
Leider können wir diesmal keine losen Kartonagen annehmen, 
da keine Lagermöglichkeiten vorhanden sind.
vielen Dank
Ihre Kirchengemeinde
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Impressum
Amts- und Mitteilungsblatt 

Gemeinde Burk
Das Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Burk erscheint monat-
lich jeweils zum letzten Mittwoch des Monats und wird kostenlos 
an alle erreichbaren Haushalte des Ver breitungsgebietes verteilt.
–  Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
 www.wittich.de
– Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Der 1. Bürgermeister der Gemeinde Burk Georg Held,  

Am Kirchplatz 4, 91596 Burk
 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
 gemäß § 7 Abs.1 TMG: Geschäftsführer Christian Zenk in LINUS WITTICH 

Medien KG. 
 Nach §§ 8 bis 10 TMG sind die LINUS WITTICH Medien als Diensteanbieter 

nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu 
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine Rechtswidrig-
keit hinweisen.

– Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von € 0,40 
 zzgl. Versandkostenanteil.
Für Text- und Anzeigenveröffentlichungen sowie Fremdbeilagen gelten die all-
gemeinen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. 
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge höherer Ge-
walt, Unruhen, Störungen des Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche gegen 
den Verlag.

Urheberrechtshinweise:
Der Inhalt und das Layout dieser Webpräsentation sind urheberrechtlich ge-
schützt. Nachdrucke und sonstige Verwendung jeglicher Art, auch auszugs-
weise, bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des Verlages.

FarbenFarben
herbstangebote

    starke    starke

echte Schmuckstücke!echte Schmuckstücke!

Giessener Straße 48
35423 Lich

Tel. 06404 6588222
info@blumen-volz.de

Friedhofstraße 6 | 91572 Bechhofen | Tel. 09822 393 | blumen.hoehn@t-online.de | www.blumen-hoehn.de

Alpenveilchen 
(Cyclamen)

2.99
im 10cm-Topfim 10cm-Topf

2.99
im 10cm-Topfim 10cm-Topf

Besenheide (Ca una) 
in Sonderfarben

Friedhofstraße 6 | 91572 Bechhofen | Tel. 09822 393 | blumen.hoehn@t-online.de | www.blumen-hoehn.de

Bei uns gibts immer etwas mehr!

Weihnachten

•  Garten- und Landschaftsbau 
Neu- und Umgestaltung /  
Pflasterarbeiten / u.v.m.

•  Bagger- und Erdbewegungs-
arbeiten

•  Holz- und  
Bautenschutz

•  Haus- und Außenanlagen-
Service

Web: www.Funke-Dienstleistungen.de

Mail: info@Funke-Dienstleistungen.de
91572 Bechhofen
Mobil: 0171/7551855

 Nasse Wände? 
 Feuchter Keller? 

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN. 
TÜ  V  -R  heinland überwacht, 10 Jahre Gewährleistung, 
100.000 erfolgreiche Sanierungen in der Gruppe

Abdichtungstechnik Dipl.-Ing. Tremel GmbH
 Rothenburg o. d. T., Ansbach, Neustadt a. d. Aisch

t 09861 - 93 66 977 oder 0981 - 93 90 99 67 

www.isotec-tremel.de

Obergruber
B e s t a t t u n g e n

Erd-, Feuer-, See-, Ruhewald

91572 Bechhofen  •  Wiesethgrund 11 

%  0 98 22/51 18 
Mobil  01 70/9 64 56 88 

Info & Beratung vor Ort kostenlos und unverbindlich

NIEDERLASSUNG ANSBACH
Akazienstraße 25

91522 Ansbach
Tel. 0981 9392791-0

www.sozialagentur-nw.de

24h Betreuung zu Hause
aus Osteuropa

!!Kaufe Trödel!! Porzellan,
Kristalle, Zinn, Puppen, Bilder,
Möbel, Teppiche, Näh/Schreibma-
schinen, Uhren, Münzen, Mode-
schmuck, Taschen, uvm. Tel.
0163-2414509

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Anzeigenservice wird bei uns  
ganz  G R O S S  geschrieben!
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MOBIL IN DENMOBIL IN DENHERBST
Sicher in den Autoherbst

Perfekter Fahrbahnkontakt und gute Sicht sind jetzt besonders wichtig

Unverschuldeter KFZ-Unfall …? Und nun…?
Wir erstellen Ihr Schadengutachten und helfen Ihnen bei

der Abwicklung mit der regulierenden Versicherung.

schnell – neutral – kundenorientiert
KFZ-Sachverständigenbüro
Georg Heumann
Tel.:  09804 - 91 38 70
Fax.:  09804 - 91 38 71
Mobil:  0171 - 32 100 50
E-Mail:  georg.heumann@t-online.de

GERNE SIND WIR AUCH FÜR KFZ – WERKSTÄTTEN TÄTIG

(DJD). Der Herbst bringt für Autofahrer besondere Heraus-
forderungen. Nieselregen und Nebel schränken die Sicht ein. 
Durch feuchtes Laub oder „Bauernglatteis“ - den Schlamm, 
den landwirtschaftliche Fahrzeuge auf Landstraßen hinter-
lassen - können Fahrbahnen fast so rutschig werden wie mit 
Schnee und Eis. Gute Sicht und ein optimaler Kontakt zur 
Straße sind jetzt essenziell, um sicher unterwegs zu sein.

Die Wischerblätter: Kleiner Gummi, große Wirkung
Hitze und die UV-Strahlung der Sommersonne setzen den 
Wischerblättern ebenso zu wie das Schrubben über trockene 
Scheiben, Schmutz oder die Reste von Insekten. Wenn sich 
dann im herbstlichen Nieselregen Schlieren oder Streifen 
zeigen, hat die empfi ndliche, auf Millimeterbruchteile zuge-
schnittene Gummilippe bereits Schaden genommen und die 
Wischerblätter sollten umgehend ersetzt werden. Die Fach-
leute des Deutschen Kfz-Gewerbes raten, sie jährlich auszu-
tauschen.

Die Beleuchtung: aktive und passive Sicherheit
Bei Dunkelheit und Regen und erst recht bei Nebel ist eine 
intakte und perfekt eingestellte Beleuchtung ein wichtiger 
Sicherheitsfaktor - für den Fahrer selbst, aber auch für ande-
re Verkehrsteilnehmer. Falsch eingestellte Frontscheinwerfer 
können den Gegenverkehr blenden und zu gefährlichen 
Situationen führen. Defekte Rück- oder Nebelschlussleuchten 
machen das Fahrzeug für andere Verkehrsteilnehmer schlech-
ter sichtbar. Im Rahmen des Licht-Tests im Oktober oder bei 
einem Fahrzeugcheck kann die Fachwerkstatt prüfen, ob alle 
Lichtelemente funktionieren und die Einstellungen justieren.

Die Reifen: rechtzeitig Wechseltermin vereinbaren
Spätestens ab Oktober sollten die Sommerreifen gegen winter-
liche Bereifung ausgetauscht werden, da sie bei niedrigen 
Temperaturen mehr Grip zur Fahrbahn halten. Beim Reifen-
wechsel kann die Werkstatt den Zustand der Winterreifen prü-
fen: Liegt das Restprofi l noch bei mindestens drei Millimetern? 
Sind die Pneus schadenfrei? Gerade im Herbst und Winter auf 
Fahrbahnen mit Nässe, Raureif oder Eis ist ein perfekter Zu-
stand besonders wichtig.

Foto: DJD/Kfzgewerbe/Stefan Körber/Adobe StockFoto: DJD/Kfzgewerbe/Stefan Körber/Adobe Stock Foto: DJD/Kfzgewerbe/Shutterstock/LeMannaFoto: DJD/Kfzgewerbe/Shutterstock/LeManna

 

 

  BBuucchhnneerr  
GGmmbbHH  

  
  Forndorf   -  Wieseth 

Tel.: 09822/82500 
www.kfz-buchner.de 

Der Kfz-Meisterbetrieb gleich in Ihrer Nähe 
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Millstätter See

Ihr Hotel im schönen Thüringer 
Wald bietet u. a. ein Restaurant, Bar, 
Terrasse und einen Wellnessbereich 
mit Finnischer Sauna, Ruheraum und 
Wellnessanwendungen.
Für Sie inklusive: 
 2 / 3 / 5 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension Plus
Nutzung der SaunaWLAN

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ Komfort

Saison Anreise täglich*
Nächte 2 3 5

19.11. - 02.12.23,
14.01. - 20.01.24,
18.02. - 02.03.24

99 139 229

05.11. - 18.11.23,  
03.12. - 15.12.23,  
21.01. - 03.02.24,
03.03. - 23.03.24

119 169 269

01.10. - 04.11.23,
07.04. - 25.05.24 139 189 289

04.02. - 17.02.24,
24.03. - 06.04.24,
26.05. - 01.06.24

149 199 319

*Anreise in 2023 bei 2 Nächten: SO – MI, FR, 
bei 3 N.: SO – DI, DO + FR, bei 5 N.: SO, DI – FR
Preise ggf. zzgl. Wochenendzuschlag  
Einzelzimmerzuschlag: 20 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 2,10 € p. P./N.  Auch 7 Näch-
te sowie weitere Termine 2024 buchbar.

Thüringer Wald 
Ferien Hotel Rennsteigblick in Friedrichroda

Rhön 
Hotel Gersfelder Hof

Ihr Hotel in Kärnten begrüßt Sie mit 
Restaurant, Bar, Terrasse und Aufzug 
sowie Wellnessbereich mit Hallen-
bad, Saunen, Infrarotkabine, Ruhe-
raum und Wellnessanwendungen.

Für Sie inklusive: 
  7 Übernachtungen
Verpflegung: All Inclusive Light
Wellnessbereich mit Hallenbad, 

Sauna, Bio-Sauna, Infrarotkabine 
und Ruheraum2 x geführte 
Wanderung (lt. Hotelaushang)

WLANHotelparkplatz (n. V.)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ Classic (CL) / EZ

Saison
Anreise DO, SA + SO
Nächte 7
Unterb. DZ CL EZ

21.10. - 29.10.23,
28.04. - 19.05.24,
19.10. - 27.10.24

399 504

01.10. - 20.10.23 429 534

07.09. - 18.10.24 469 574

20.05. - 21.06.24 499 604

22.06. - 06.09.24 549 654

Kurtaxe: ca. 1,70 € pro Person/Nacht

Ihr Hotel begrüßt Sie mit einem 
Frühstücksraum, Restaurant, Bar, 
Terrasse, Aufzug und Wellness-
bereich mit Saunen, Ruheraum, 
Beautyfarm, Liegewiese u. v. m.
Für Sie inklusive: 
3 / 5 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: All Inclusive Light
 Wellnessbereich mit Außenpool 

(saison-/wetter abh.) und Saunen
 Teilnahme am Wochenprogramm 

(lt. Hotel aushang)Kurtaxe
WLANHotelparkplatz (n. V.)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ Landhaus

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

01.12. - 13.12.23 129 219 299
01.11. - 30.11.23 169 279 389
01.10. - 31.10.23 179 289 399
Einzelzimmerzuschlag: 20 €/Nacht

Ihr Hotel ist mit Restaurant, Bar, 
Terrasse, Biergarten, Wellnessbereich 
mit Hallenbad, Sauna, Ruhe-, Fitness-
raum, Spielplatz und Aufzug ausge-
stattet. Fulda ist ca. 28 km entfernt.
Für Sie inklusive: 
 2 / 3 / 5 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension
 WillkommensgetränkWellness-

bereich mit Hallenbad, Panorama-
Sauna und RuheraumWLAN

Leihbademantel und -saunatücher
Hotelparkplatz (nach Verfügb.)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

29.10. - 15.12.23 119 159 259 359

01.10. - 28.10.23 159 229 369 509

Einzelzimmerzuschlag: 15 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 2,10 € pro Person/Nacht

Bayerischer Wald 
Hotel Ahornhof in Lindberg

Österreich – Kärnten 
Hotel Laurenzhof in Lendorf

Reise-Code: ahzw

4 Tage inkl. All Inclusive Light

schon ab 5129,p. P.–

Reise-Code: lale

8 Tage inkl. All Inclusive Light

schon ab 5399,p. P.–

Reise-Code: rero

3 Tage inkl. Halbpension Plus

schon ab 599,p. P.–

Reise-Code: gers

3 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5119,p. P.–

All Inclusive zubuchbar

Bsp. DZ Landhaus

Dom, Fulda

Beispiel Doppelzimmer

Rennsteig-Panorama 

Bsp. DZ Panorama (gg. Aufpreis)

Weitere Angebote fi nden Sie auf reisenaktuell.com
oder einfach den QR-Code scannen und buchen!

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, 
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie 
auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe 
von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Beratung & Buchung

0261 - 29 35 19 72 und in Ihrem Reisebüro

Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Bequem online 
buchen auf
reisenaktuell.com


